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RS OGH 1994/10/25 1Ob580/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1994

Norm

ABGB §1400 C

ABGB §1431 I

Rechtssatz

Wird der überweisenden Bank von ihrem überweisenden Kunden ein undeutlicher, nichtsdestoweniger aber

wirksamer Überweisungsauftrag erteilt, den sie seinem Inhalt gemäß an die Empfangsbank ausführte, sodaß sie dafür

den Kunden auch ensprechend belasten durfte, dann kann auch der darauf, daß der überwiesene Betrag von der

Empfangsbank einem nicht berechtigten Empfänger gutgeschrieben wurde, gestützte Rückforderungsanspruch nur

dem Kunden als Überweisenden zustehen.
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